
Erläuterung zur Anmeldung / Inbetriebsetzung einer Gasinstallation 
im Netzbereich der ZVO Energie GmbH 

Ab sofort ist das Formblatt „Anmeldung / Inbetriebsetzung einer Gasinstallation“ auf Basis 
BDEW-Entwurfes zu verwenden. Dieses Formular kann auf unserer Internetseite 
ausgedruckt bzw. ausgefüllt werden. 

Rechtliche Anforderungen: 

• Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)

- § 14 Abs. 2: Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Netzbetreiber von dem
Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in
Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur
Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden

- Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwirkungen
auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach ihrer
Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

• DVGW-Arbeitsblatt G 600 / TRGI

- 1.2.5: Entsprechend NDAV (…) dürfen Erstellungs-, Änderungs- und
Instandhaltungsarbeiten an Gasinstallationen in Gebäuden und auf Grundstücken,
außer durch den Netzbetreiber (NB), nur von Installationsunternehmen ausgeführt
werden, die in ein Installateurverzeichnis eines NB als
Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) eingetragen sind. […]

- 1.2.6: Das für die Erstellung und für die Änderung von Gasinstallationen
verantwortliche VIU hat vor Beginn seiner Arbeit dem NB über Art und Umfang der
geplanten Anlage und der vorgesehenen Baumaßnahmen Mitteilung zu machen. Das
VIU hat sich beim NB zu vergewissern, dass die ausreichende Versorgung der
Anlage mit Gas sichergestellt ist. Hierbei ist das jeweilige Verfahren des NB zu
beachten.

Für die Zukunft unserer Region



Ablaufschema: Von der Anmeldung einer Gasanlage bis zur Inbetriebsetzung im 
Gebiet des Netzbetreibers (NB) ZVO Energie GmbH 

Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) 
Das VIU erstellt die Anmeldung einer Gasinstallation (Kästchen für Anmeldung ankreuzen) 
und sendet das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular an den zuständigen 

Bezirksschornsteinfegermeister. 

(betrifft Formular-Punkte 1 bis 5 und 8) 

Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) 
Der BSM bestätigt die Kenntnisnahme der geplanten Gasinstallation und den Erhalt der 

erforderlichen Unterlagen mit seiner Unterschrift. Danach an den NB ZVO Energie GmbH 
weiter. 

(betrifft Formular-Punkt 6) 

Netzbetreiber (NB) ZVO Energie GmbH 
Der NB ZVO Energie GmbH prüft die Anmeldung der Gasinstallation und die 

Versorgungsmöglichkeit. Eventuelle Anmerkungen bzw. Hinweise werden auf der Rückseite 
des Formulars vermerkt und sind für das ausführende VIU verbindlich. Der NB sendet das 

unterschriebene Formular an das VIU zurück. 

Bei Bedarf wird dem Kunden ein Vertragsangebot zum Netzanschluss zugesandt. 

(betrifft Formular-Punkt 7) 

Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) 
Das VIU errichtet die angemeldete Gasinstallation und erstellt anschließend die Anmeldung 

zur Inbetriebsetzung (Kästchen für Inbetriebsetzung ankreuzen). Mit der Unterschrift zur 
„Erklärung der Fertigstellung“ und der Angabe des Terminwunsches zur Inbetriebsetzung 

sendet das VIU das Formular. 

Vorschlag: Um seiner Informationspflicht nachzukommen, sendet das VIU dem BSM dieses 
in Kopie zwecks Anzeige der Fertigstellung und der Inbetriebnahme! 

(betrifft Formular-Punkt 8) 

Netzbetreiber (NB) ZVO Energie GmbH 
Der NB ZVO Energie GmbH nimmt die Gasinstallation in Augenschein und setzt dann den 

Regler und nach Bedarf den/die Zähler. 

Für die Zukunft unserer Region




